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1 Situation  Aufgabe  Ergebnis
Die Gemeinde Selent plant mit der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14. Der Geltungsbereich von Bebauungs-
plan Nr. 14 befindet sich in südwestlicher Lage in der Gemeinde Selent. Planungs-
anlass ist die Neuausweisung eines Wohngebietes, welches planungsrechtlich als
allgemeines Wohngebiet (WA) gesichert werden soll. Der Geltungsbereich von
Bebauungsplan Nr. 14 ist beaufschlagt durch Gewerbegeräuschimmissionen des
im Nordwesten des Plangebietes gelegenen Gewerbegebietes "Haverkamp"
welches planungsrechtlich durch den Bebauungsplan Nr. 9 gesichert ist. Im
Rahmen des Bauleitverfahrens wird die ALN Akustik Labor Nord GmbH beauf-
tragt, die im Geltungsbereich von Bebauungsplan Nr. 14 zu erwartenden
Geräuschimmissionen durch das benachbarte Gewerbegebiet schalltechnsich zu
untersuchen.
Die Beurteilung der Gewerbegeräuschimmissionen erfolgt im Rahmen der Bauleit-
planung nach DIN 18005 [1; 2]. Entsprechend Abschnitt 7.5 der DIN 18005 [1]
sind die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen nach
den TA Lärm [3] in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 [4 ]zu prognostizieren.
Das benachbarte Gewerbegebiet "Haverkamp" im Geltungsbereich von
B-Plan Nr. 9 der gemeinde Selent weist für die einzelnen Teilgebiete nächtliche
Emissionsbeschränkungen auf. Tagsüber ist mit einem flächenbezogenen Schall-
leistungspegel LWA'' von 60 dB(A)/m2 ein nach DIN 18005 [1] uneingeschränkter
Betrieb für Gewerbegebiet festgesetzt. 
Im Ergebnis zeigt die vorliegende, schalltechnische Untersuchung, dass keine
Überschreitungen der Orientierungswerte/Immissionsrichtwerte durch das benach-
barte Gewerbegebiet zu erwarten sind. Schalltechnische Festsetzung zu Schutz-
maßnahmen sind nicht erforderlich.
Für schutzbedürftige Aufenthaltsräume sind die Anforderungen an die gesamten
bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Raumarten gemäß DIN 4109-1:2018 [7] für die in
Anlage 4 dargestellten maßgeblichen Außenlärmpegel zu erfüllen.
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2 Bearbeitungsunterlagen
Für die Bearbeitung werden folgende Unterlagen verwendet:

• Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Gemeinde: Selent, 
Gemarkung: Selent, Flur: 3, Flurstück: 391, Maßstab 1 : 2000, 
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein,
per E-Mail erhalten am 03.08.2021

• Satzung der Gemeinde Selent, Kreis Plön, über den Bebauungsplan
Nr. 9, Teil A Planzeichnung, Maßstab 1 : 1000, Teil B Text, 
in Kraft getreten am 13.01.2004

• Vorentwurf Bebauungskonzept zum Bebauungsplan Nr. 14 der
Gemeinde Selent, Planzeichnung, Maßstab 1 : 1000,
Stand: 14.01.2022

• Ergebnisse der Ortsbesichtigung vom 02.08.2021
Weitere verwendete Unterlagen, insbesondere technische Richtlinien, können der
Literaturliste entnommen werden.

3 Örtliche Situation
Der Lageplan in Anlage 1 zeigt das Untersuchungsgebiet im Überblick. Das Plan-
gebiet des Bebauungsplanes Nr. 14 liegt im Südwesten der Gemeinde Selent. Im
Westen ist das Plangebiet durch die Straße Wehdenweg, und dem Geltungsbe-
reich des B-Plans Nr. 9 bzw. einer landwirtschaftlich genutzten Fläche begrenzt.
Südlich liegt der Geltungsbereich von B-Plan Nr. 11 und im Norden der Geltungs-
bereich von B-Plan Nr. 2. Im Osten befindet sich Wald sowie die Schule am
Selenter See. Für das Plangebiet ist eine Ausweisung entsprechend allgemeines
Wohngebiet (WA) vorgesehen.

4 Emission
Das benachbarte Gewerbegebiet "Haverkamp" im Geltungsbereich von
B-Plan Nr. 9 der gemeinde Selent weist für die einzelnen Teilgebiete nächtliche
Emissionsbeschränkungen auf. Tagsüber ist mit einem flächenbezogenen Schall-
leistungspegel LWA'' von 60 dB(A)/m2 ein nach DIN 18005 [1] uneingeschränkter
Betrieb für Gewerbegebiet festgesetzt. 
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Der Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Selent ist vor dem Jahr 2006
beschlossen worden. Zur Emissionskontingentierung wird nach aktuellem Stand
im allgemeinen DIN 45691 [5] aus dem Jahre 2006 herangezogen. In Bebauungs-
plan Nr. 9 aus dem Jahre 2004 sind Emissionskontingente als „immissionswirk-
same flächenbezogene Schallleistungspegel – IFSP“ festgesetzt worden. 
Zur Modellierung werden Flächenquellen in einer Höhe von 1 m über Flur ange-
nommen. 
Die Lage der einzelnen Teilgebiete mit den entsprechenden nächtlichen Emissi-
onsbeschränkungen ist Anlage 2 zu entnehmen.

5 Ausbreitung
Folgende Gegebenheiten und Parameter finden im Rechenmodell Berücksichti-
gung:
Allgemein

• die Abschirmwirkung relevanter Hindernisse (z.B. Gebäude)
• Reflexionen erster Ordnung an Hindernissen
• digitales Geländemodell des Untersuchungsgebietes
• Der Mittelungspegel der Geräuschimmission wird durch energetische

Summation der Mittelungspegel der Einzelquellen gebildet.
TA Lärm 

• Die Ausbreitungsrechnung wird entsprechend DIN ISO 9613-2 [4]
Abschnitt 7.3.2 nicht spektral durchgeführt.

• Es wird der äquivalente A-bewertete Dauerschallpegel bei Mitwind für
jede Quelle nach Gleichung (5) DIN ISO 9613-2 berechnet.

• Eine meteorologische Korrektur Cmet nach Abschnitt 8 DIN ISO 9613-2
erfolgt nicht.

• Für die das Betriebsgelände umgebenden unbebauten Flächen wird
der Bodenfaktor G = 1 (poröser Boden) gesetzt; alle anderen Flächen
(Straßen, planiertes Betriebsgelände) werden als schallhart (G = 0,1)
zugrundegelegt.

Für die Ausbreitungsrechnung wird das Programm Cadna/A in der
Version 2021 [6] eingesetzt.
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6 Geräuschimmission
6.1 Allgemeines

In Schleswig-Holstein ist per ministeriellem Erlass DIN 18005 [1] für die Beurtei-
lung von Geräuscheinwirkungen im Rahmen der Bauleitplanung heranzuziehen.
DIN 18005 [1] enthält keine Regelungen zur Berechnung der Beurteilungspegel
für Gewerbegeräusche in der Nachbarschaft und verweist diesbezüglich auf die
TA Lärm [3]. Entsprechend werden in der vorliegenden Untersuchung die Regelun-
gen der TA Lärm zur Ausbreitungsrechnung angewandt und die Orientierungswer-
te nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 [2] zur Beurteilung herangezogen. Numerisch ent-
sprechen die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 DIN 18005 [2] für Gewerbegeräu-
sche für die betrachteten Nutzungen den Immissionsrichtwerten der TA Lärm [3].

6.2 Verfahren

Für die Beurteilung der Gewerbegeräusch-Immissionen werden die Richtwerte der
TA Lärm [3] herangezogen. Die Immissionsrichtwerte sind Summenpegel für ein-
wirkende Geräusche, die nach TA Lärm zu beurteilen sind.
Die Geräuschimmission wird anhand eines Beurteilungspegels Lr beurteilt. Der Be-
urteilungspegel wird aus den A-bewerteten Immissionen der  Geräuschquellen ge-
bildet. Dabei wird die Tageszeit, die Einwirkdauer und das Auftreten besonderer
Geräuschmerkmale (Impulse, Töne, Information) berücksichtigt.
Den einwirkenden schwankenden Geräuschpegeln wird ein konstantes Geräusch
des Pegels Lr während der gesamten Beurteilungszeit gleichgesetzt.

Für die erhöhte Störwirkung der Einwirkung von Gewerbegeräuschen in Wohn-
gebieten während der Ruhezeiten ist entsprechend TA Lärm ein Zuschlag von
6 dB zu erteilen. Nach TA Lärm ist für Industrie- und Gewerbegebiete, sowie für
Urbane Gebiete und Mischgebiete eine Berücksichtigung von Ruhezeiten nicht
vorgesehen.
Die Ruhezeiten sind:

an Werktagen 06.00 – 07.00 Uhr
20.00 – 22.00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 06.00 – 09.00 Uhr
13.00 – 15.00 Uhr
20.00 – 22.00 Uhr

Die Beurteilungszeiten sind:
tags 06.00 – 22.00 Uhr
nachts, lauteste Stunde in der Zeit 22.00 – 06.00 Uhr

Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höch-
sten Beurteilungspegel.
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6.3 Orientierungswerte

Beiblatt 1 zur DIN 18005 [2] enthält folgende Orientierungswerte: 

Allgemeine Wohngebiete (WA)
tags (6.00 – 22.00 Uhr) 55 dB(A)
nachts (22.00 – 6.00 Uhr) 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)

Der niedrigere der beiden angegebenen Nachtwerte gilt für Industrie-, Gewerbe-
und Freizeitlärm; der höhere für Verkehrslärm von öffentlichen Straßen.
Die Orientierungswerte der DIN 18005 [1; 2] für die Einwirkung von Gewerbege-
räuschen entsprechen zahlenmäßig den Immissionsrichtwerten der TA Lärm [3].

6.4 Beurteilung

Die Ermittlung der Beurteilungspegel bei freier Schallausbreitung innerhalb des
Plangebietes durch die einwirkenden Gewerbegeräuschimmission des benach-
barten Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Selent erfolgt flächenhaft in einer
Immissionshöhe von 4 m über Gelände. Die Anlagen 3.1 und 3.2 zeigen die prog-
nostizierten Beurteilungspegel.
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: An den Baugrenzen im
Nordwesten des Plangebietes nahe des benachbarten Gewerbegebietes sind
keine Überschreitungen des Tages-Immissionsrichtwertes für allgemeines Wohn-
gebiet (WA) von 55 dB(A) zu erwarten. Es werden maximale Beurteilungspegel
von bis zu gerundet 53 dB(A) prognostiziert.
Für die Nacht sind an den nordwestlichen Baugrenzen des Plangebietes im
Bereich des benachbarten Gewerbegebietes ebenfalls mit keinen Überschrei-
tungen des nächtlichen Orientierungswertes für allgemeines Wohngebiet (WA)
von 40 dB(A) zu erwarten. Es werden maximale Beurteilungspegel von bis zu
gerundet 40 dB(A) prognostiziert. 
Es sind keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
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6.5 Maßgeblicher Außenlärmpegel

Bei der Auslegung von Außenbauteilen wird für die Gewerbegeräuscheinwirkung
bei der Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegel La nach Abschnitt 4.4.5 der
DIN 4109-2:2018 [8] von dem Standard bzgl. der Gewerbegeräuschimmission
gemäß Abschnitt 4.4.5.6 der DIN 4109-2:2018 [8] abgewichen. Zur Bildung des
maßgeblichen Außenlärmpegels La werden die tatsächlich prognostizierten Beur-
teilungspegel herangezogen. Die maßgeblichen Außenlärmpegel innerhalb des
Plangebietes sind in Anlage 4 dargestellt.
Für schutzbedürftige Aufenthaltsräume sind die Anforderungen an die gesamten
bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Raumarten gemäß DIN 4109-1:2018 [7] für die in
Anlage 4 dargestellten maßgeblichen Außenlärmpegel zu erfüllen.
Aus der Mindestanforderung nach DIN 4109-1:2018 [7] an das gesamte bewer-
teten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in
Wohnungen von 30 dB lässt sich ein zulässiger maßgeblicher Außenlärmpegel La
von 60 dB(A) ableiten. Die schalltechnischen Anforderungen an Außenbauteile in
Bereichen mit maßgeblichen Außenlärmpegeln La kleiner gleich 60 dB(A) werden
durch übliche Bauweisen (in Verbindung mit Wärmeschutzvorschriften) erfüllt.
Schalltechnische Festsetzungen im B-Plan sind nicht erforderlich. 
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1 GEe
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2 GEe
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 tags/nachts 

3 GEe
60/48 dB(A)/m²
 tags/nachts 

4 GEe
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 tags/nachts 

5 GEe
60/52 dB(A)/m²
 tags/nachts 

6 GEe
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Anlage 2

Schalltechnische Untersuchung
zur

9. Änderung des Flächennutzungsplans/
Bebauungsplan Nr. 14
der Gemeinde Selent

in 24238 Selent

Übersicht flächenbezogene
Schallleistungspegel
B-Plan Nr. 9

Lageplan mit Darstellung:

 - rot: Plangebiet B-Plan Nr. 14
 - blau: Baugrenzen B-Plan Nr. 14 
 - pink: Geltungsbereich B-Plan Nr.9 
 - blaue Flächen: Teilgebiete B-Plan Nr. 9

Maßstab: 1:1500

Auftraggeber:

Gemeinde Selent c/o Amt Selent / Schlesen
Kieler Str. 18
24238 Selent

erstellt durch:

ALN Akustik Labor Nord
Büro Lübeck
Katharinenstraße 15
23554 Lübeck

Datum Bearbeiter/in
17.03.2022 Schlag
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Anlage 3.1

Schalltechnische Untersuchung
zur

9. Änderung des Flächennutzungsplans/
Bebauungsplan Nr. 14
der Gemeinde Selent

in 24238 Selent

Lastfall: Beurteilungspegel durch
Gewerbegeräuschimmissionen
bei freier Schallausbreitung ohne
geplante Gebäude im Plangebiet

Beurteilungspegel tags 6.00 - 22.00 Uhr
Immissionshöhe: 4.00 m über Gelände 

 >= 30  dB(A)
 >= 35  dB(A)
 >= 40  dB(A)
 >= 45  dB(A)
 >= 50  dB(A)
 >= 55  dB(A)
 >= 60  dB(A)
 >= 65  dB(A)
 >= 70  dB(A)
 >= 75  dB(A)
 >= 80  dB(A)

Lageplan mit Darstellung:
 - rot: Plangebiet B-Plan Nr. 14
 - blau: Baugrenzen B-Plan Nr. 14
 - pink: Geltungsbereich B-Plan Nr.9 
 - blaue Flächen: Teilgebiete B-Plan Nr. 9
Maßstab: 1: 1500

Auftraggeber:
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erstellt durch:
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Büro Lübeck
Katharinenstraße 15
23554 Lübeck
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Anlage 3.2

Schalltechnische Untersuchung
zur

9. Änderung des Flächennutzungsplans/
Bebauungsplan Nr. 14
der Gemeinde Selent

in 24238 Selent

Lastfall: Beurteilungspegel durch
Gewerbegeräuschimmissionen
bei freier Schallausbreitung ohne
geplante Gebäude im Plangebiet

Beurteilungspegel nachts lauteste Stunde 
zwischen 22.00 - 6.00 Uhr 
Immissionshöhe: 4.00 m über Gelände 

 >= 30  dB(A)
 >= 35  dB(A)
 >= 40  dB(A)
 >= 45  dB(A)
 >= 50  dB(A)
 >= 55  dB(A)
 >= 60  dB(A)
 >= 65  dB(A)
 >= 70  dB(A)
 >= 75  dB(A)
 >= 80  dB(A)

Lageplan mit Darstellung:
 - rot: Plangebiet B-Plan Nr. 14
 - blau: Baugrenzen B-Plan Nr. 14
 - pink: Geltungsbereich B-Plan Nr.9 
 - blaue Flächen: Teilgebiete B-Plan Nr. 9
Maßstab: 1: 1500

Auftraggeber:

Gemeinde Selent c/o Amt Selent / Schlesen
Kieler Str. 18
24238 Selent

erstellt durch:

ALN Akustik Labor Nord GmbH
Büro Lübeck
Katharinenstraße 15
23554 Lübeck

Datum Bearbeiter/in

17.03.2022 Schlag
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Datei: ALK2172.21602021-G_V2.cna; Variante: Lr
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Anlage 4

Schalltechnische Untersuchung
zur

9. Änderung des Flächennutzungsplans/
Bebauungsplan Nr. 14
der Gemeinde Selent

in 24238 Selent

Lastfall:
maßgeblicher Außenlärmpegel La
bei freier Schallausbreitung im Plangebiet

maßgeblicher Außenlärmpegel La
nach DIN 4109:2018 in 4.00 m über Gelände
Nachrichtlich Lärmpegelbereich (LPB)

 (La,res bis 55 dB(A)) - LPB I
 (La,res 56 bis 60 dB(A)) - LPB II
 (La,res 61 bis 65 dB(A)) - LPB III
 (La,res 66 bis 70 dB(A)) - LPB IV
 (La,res 71 bis 75 dB(A)) - LPB V
 (La,res 76 bis 80 dB(A)) - LPB VI
 (La,res > 80 dB(A)) - LPB VII

Lageplan mit Darstellung:
- rot: Plangebiet B-Plan Nr. 14
- blau: Baugrenzen B-Plan Nr. 14
- pink: Geltungsbereich B-Plan Nr.9
- blaue Flächen: Teilgebiete B-Plan Nr. 9

 Maßstab: 1: 1500
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Kieler Str. 18
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Katharinenstraße 15
23554 Lübeck
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